
SIGNAL Krankenversicherung a. G.

Leistungsverzeichnis der Tarife PflegeUNFALL, PflegeSTART, PflegePLUS und PflegeTOP
für Assistanceleistungen

Folgende Assistanceleistungen werden unter den in den Tarifen
PflegeUNFALL, PflegeSTART, PflegePLUS bzw. PflegeTOP genann-
ten Voraussetzungen erbracht. Ein Anspruch auf Übernahme der
Entgelte (Kostenübernahme) für die vermittelten bzw. organisierten
Dienste besteht nur für die Unter Punkt 3 genannten Dienstleistun-
gen in dem dort genannten Rahmen.

1 Pflegeheimplatzgarantie
Der Versicherer vermittelt und organisiert einen Platz in einer voll-
stationären Pflegeeinrichtung. Voraussetzung ist, dass eine häusli-
che bzw. teilstationäre Pflege im Sinne der sozialen Pflegepflichtver-
sicherung nicht möglich ist oder wegen Besonderheit des einzelnen
Falles nicht in Betracht kommt.

Der Versicherer garantiert die Unterbringung der versicherten Per-
son in einer vollständigen Pflegeeinrichtung innerhalb von 24 Stun-
den. Der Pflegeplatz wird möglichst im nahen Umkreis des bisheri-
gen Wohnsitzes zur Verfügung gestellt.

Sofern dieser zur Verfügung gestellte Pflegeheimplatz mittelfristig
nicht den Anforderungen entspricht, unterstützt der Versicherer bei
der Suche und organisiert einen langfristig gewünschten oder geeig-
neten Pflegeheimplatz.

2 Pflege-Manager
Der Pflege-Manager leistet folgende Beratungen sowie die Benen-
nung und Vermittlung von Pflegedienstleistungen:

Beratungs-Service

- Allgemeine Beratung zu Leistungen der Pflegeversicherung gem.
SGB XI

- Beratung und Begleitung von Pflegeeinstufungen
- Beratung zur Finanzierung von Pflegeleistungen und Heimplätzen
- Beratung innerhalb des Entlassungsmanagements (kurzfristige

Sicherung von Versorgungssituationen nach dem Krankenhausauf-
enthalt)

- Beratung zu Pflegeleistungen, haushaltsunterstützenden Dienstlei-
stungen und Beratung zu Kuren

- Beratung zu Freizeit-, Bildungs- und Reiseangeboten für Pflegebe-
dürftige und deren Angehörige

- Beratung und Begleitung im Rahmen des Antragverfahrens einer
Schwerbehinderung, inkl. Widerspruchsverfahren. Wohn- und
Wohnraumberatung

- Beratung und Begleitung der Sozialhilfeantragstellung, inkl. Wider-
spruchsverfahren

- Fachberatung zu speziellen Krankheitsbildern (Depressionen,
Parkinson, Demenz)

- Beratung zu Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenver-
fügungen

Vermittlungs-Service

- Vermittlung von ambulanten häuslichen Pflegediensten
- Vermittlung von teilstationären Pflegeeinrichtungen
- Vermittlung von Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- Vermittlung von Tag- und Nachtwache

Benennung von Dienstleistern

- Benennung von ambulanten häuslichen Pflegediensten
- Benennung von teilstationären Pflegeeinrichtungen
- Benennung von Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- Benennung von Ersatzpflegekräften
- Benennung von Ärzten und Fachärzten
- Benennung eines 24-Stunden Notrufs
- Benennung einer Tag- und Nachtwache

Vermittlung von Betreuung für Angehörige

- Vermittlung von Selbsthilfegruppen
- Vermittlung von Beratungseinrichtungen

3 Vermittlung und Organisation mit Kostenübernahme
Vermittelt und organisiert werden folgende Dienstleistungen. Die
von den Dienstleitern erhobenen Entgelte werden dabei bis zu 10
Wochen nach Eintritt des Versicherungsfalles übernommen (Kosten-
übernahme) insgesamt jedoch nicht mehr als 2.000 EUR im Kalen-
derjahr.

Begleitservice
Organisation eines Begleitservices zu Ärzten, Behörden, Kranken-
gymnastik und Therapien

Fahrdienst
Zwei mal in der Woche wird ein Fahrdienst zu Ärzten, Behörden,
Krankengymnastik und Therapien organisiert

Menüservice
Organisation und Kostenübernahme einer Essenlieferung nach vor-
heriger Auswahl durch einen Sozialdienst. Je nach Verfügbarkeit
tägliche oder wöchentliche Anlieferung.

Besorgungen/Einkäufe
Bis zu zwei mal in der Woche werden folgende Besorgungen durch-
geführt, sofern die Notwendigkeit hierfür besteht: Zusammenstellung
des Einkaufszettels für Gegenstände des täglichen Bedarfs, Boten-
gänge zur Bank, Sparkasse oder zu den Behörden, das Besorgen
von Rezepten oder Medikamenten, der Einkauf von Lebensmitteln
und Gegenständen des täglichen Bedarfs einschließlich Unterbrin-
gung der besorgten Gegenstände sowie das Bringen von Wäsche
zur Reinigung und deren Abholung.

Reinigung der Wohnung (Haushaltshilfe)
Einmal in der Woche wird innerhalb der Wohnung/des Hauses der
versicherten Person der übliche Wohnbereich (z.B. Flur, Schlafzim-
mer, Wohnzimmer, Küche Bad und Toilette) im allgemein üblichen
Umfang gereinigt. Voraussetzung ist, dass die Räume in einem ord-
nungsgemäßen Zustand waren.

Versorgung der Wäsche (Haushaltshilfe)
Einmal in der Woche werden die Wäsche und Kleidung der versi-
cherten Person gewaschen, getrocknet, gebügelt, ausgebessert, sor-
tiert und eingeräumt sowie ihre Schuhe gepflegt.

Pflegeschulung für Angehörige
Organisiert wird eine Pflegeschulung für maximal zwei pflegende
Personen. Übernommen werden einmalig die Kosten von 150 EUR
pro pflegender Person.

4 Reha Management
4.1 Informationsdienstleistungen
Die versicherte Person wird unterstützt mit Informationen, Telefon-
nummern, Adressen und Erreichbarkeit von:

- Rehabilitationsberatern
- Behindertentransport-Möglichkeiten
- Selbsthilfegruppen
- behindertengerechtes Bauen/Umbauen
- Kraftfahrzeughilfe
- Verbänden und Institutionen
- Sozialen Einrichtungen (Pflegepersonal, Essen auf Rädern, Kran-

kenschwestern, Haushaltshilfen, Einkaufshilfen)
- Krankentransportmöglichkeiten in eine andere Klinik, Heim oder

von/an den eigenen Wohnsitz
- Möglichkeiten einer betreuten Rückkehr ins eigene Heim, wenn

Angehörige oder nahe stehende Personen verhindert sind
- praktischen Ärzten in Wohnnähe
- Gartenhelfern, Kinderbetreuern und Nachhilfelehrern
- Reparaturdiensten (Kleinarbeiten zu Hause)

4.2 Medizinische Rehabilitation

- Feststellung des individuellen Bedarfes
- Organisation eines stationären Aufenthaltes
- Organisation einer Reha-Maßnahme
- Organisation einer psychologischen Betreuung
- Organisation des Transportes
- bei Bedarf Einholung ärztlicher Zweitmeinung/Gutachten

4.3 Berufliche Rehabilitation
4.3.1 Ein Anspruch auf die Leistungen der beruflichen Rehabilitation
besteht, wenn die versicherte Person, länger als 6 Monate ununter-
brochen außerstande war oder voraussichtlich sein wird, ihren vor
Eintritt des Versicherungsfalles zuletzt ausgeübten Beruf - so wie er
ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestattet war - auszu-
üben.
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Die Verhältnisse am Arbeitsmarkt, insbesondere die Verfügbarkeit
von Arbeitsplätzen, spielen bei der Entscheidung über das Vorliegen
der Berufsunfähigkeit keine Rolle.

4.3.2 Ist bei Selbständigen eine zumutbare Umorganisation der
Betriebsstätte möglich, liegt keine Berufsunfähigkeit vor. Eine Umor-
ganisation ist dann zumutbar, wenn sie betrieblich sinnvoll ist, die
Einkommensveränderungen nach der Umorganisation nicht auf
Dauer ins Gewicht fallen und der Versicherte eine unveränderte
Stellung als Betriebsleiter innehat.

4.3.3 Unter bisherige Lebensstellung ist die Lebensstellung in finan-
zieller und sozialer Sicht (z.B. berufliche Qualifikation, berufliche
Stellung, Vergütung, Wertschätzung) zu verstehen, die vor dem Ein-
tritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung bestanden hat

4.3.4 Scheidet die versicherte Person aus dem Berufsleben aus,
erlischt der Anspruch auf Leistungen der beruflichen Rehabilitation.

4.3.5 Leistungsumfang:
Unterstützung durch Personal- und Berufsberater bei

a) der Klärung ob der zuvor ausgeübte Beruf wieder aufgenommen
werden kann

b) der Arbeitsplatzsicherung: Herstellen von Kontakten zu (ehemali-
gen) Arbeitgebern, Familienmitgliedern (bereits involvierten),
Ämtern und sozialen Einrichtungen, Anwälten

c) Umschulungen: Herstellen von Kontakten zu Bildungsträgern,
Schulen nach Analyse vom Personalberater

d) der geeigneten Arbeitsplatzsuche

4.4 Rehabilitation eines Kindes
Herstellen von Kontakten und Informationsbeschaffung zu:

- spezialisierten Kindergärten
- spezialisierten Schulen
- Freizeitgestaltungsmöglichkeiten
- Organisation von Elternbegleitung
- Nachhilfe zu Hause
- Tagesmüttern
- Kinderkrankenschwestern

4.5 Soziales Umfeld
Herstellen von Kontakten zu und Organisation der Inanspruchnahme
von:

- Rehabilitationsberatern
- Verbänden
- Institutionen
- Sozialen Einrichtungen und anderen Hilfen
- Behörden
- Psychologische Unterstützung: Herstellung von Kontakten zu The-

rapieberatern und Therapiezentren, Psychologen, psychologischen
Zentren, Psychosozialen Diensten und Sozialtherapeuten

- Kraftfahrzeugwerkstätten und Firmen für behindertengerechten
Umbau des Kraftfahrzeugs

- Herstellen von Kontakten zu Transportunternehmen und
Organisation von Transporten

- Umbau der Wohnung
- Analyse der Bedürfnisse durch ein medizinisches Gutachten
- Herstellen von Kontakten zu spezialisierten Architekten und Bau-

firmen
- Koordinierung und Organisation der Kontakte und Termine
- Vermittlung von Handwerkern
- Vermittlung von Finanzberatern und Unterstützung bei der Erstel-

lung eines Finanzplanes
- Unterstützung bei der Beantragung von Leistungen bei sozialen

und gesetzlichen Einrichtungen
- Vermittlung/Organisation einer Haushaltshilfe
- Vermittlung und Organisation einer Kinderbetreuung
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